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Regeste
Asyl und Wegweisung
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls in der Regel - so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.
E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).
E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwer-deführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Vorliegend sind Beschwerdegegenstand das Asyl, die Flüchtlingseigenschaft und die Wegweisung als solche (Ziffern 1 - 3 der angefochtenen Verfügung). Hinsichtlich der angeordneten vorläufigen Aufnahme ist die vorinstanzliche Verfügung in Rechtskraft erwachsen.
E. 3.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 AsylG).
E. 3.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).
E. 4.1
Zur Begründung ihres angefochtenen Entscheides führt die Vorinstanz aus, der Beschwerdeführer mache geltend, seine Eltern und Geschwister seien bei einem Bombenanschlag schwer verletzt worden und seither habe er sie nicht wiedergesehen. Aufgrund dieses Vorfalles und wegen der schwierigen Lebensumstände im Norden Sri Lankas sowie des Fehlens eines sicheren Rückzugsortes habe sein Onkel die Ausreise organisiert. Die Gesamtheit dieser Vorbringen gründe offensichtlich in der im Norden von Sri Lanka vorherrschenden Bürgerkriegssituation. Der Beschwerdeführer habe ausserdem zugegeben, persönlich vor seiner Ausreise keine anderen Probleme gehabt zu haben. Die erlittenen Nachteile seien somit die Folge allgemeiner gewalttätiger Handlungen, an zielgerichteter Verfolgung fehle es. Die Vorbringen seien deshalb nicht asylrelevant. Der Beschwerdeführer habe angegeben, in seinem Heimatland nicht politisch aktiv gewesen zu sein und die LTTE niemals unterstützt zu haben. Gemäss eigenen Angaben habe er die Kontrollpunkte der sri-lankischen Armee ohne Schwierigkeiten passieren können. Sodann habe er, abgesehen von den erwähnten Ereignissen, in Sri Lanka nie besondere Probleme mit der Polizei, der Armee oder Behörden gehabt. Die Vorbringen würden nach dem Gesagten keine Anhaltspunkte dafür enthalten, dass ihm mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft eine asylrelevante Verfolgung drohe. Die Vorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Demzufolge erfülle er die Flüchtlingseigenschaft nicht, so dass das Asylgesuch abzulehnen sei.
E. 4.2
In der Rechtsmitteleingabe macht der Beschwerdeführer geltend, er weise durch seine Familie und teilweise durch seine eigene Geschichte enge Beziehungen zu den LTTE auf. Sein Vater habe jahrelang als Chauffeur für die LTTE gearbeitet und sei deshalb von der Armee bedroht, verhaftet und gefoltert worden. Der Onkel, welcher seine schwer- verletzten Eltern und Geschwister in das Spital gebracht, ihn in das Camp mitgenommen und seine Flucht in die Schweiz organisiert habe, sei ein ranghohes und prominentes Mitglied der LTTE gewesen. Er sei kurze Zeit nach der Ausreise des Beschwerdeführers bei Kriegshandlungen getötet worden. Der Beschwerdeführer habe die Zeit zwischen dem Bombenangriff, an dessen Folgen seine Eltern und Geschwister gestorben seien, und seiner Ausreise in einem LTTE-Camp und einem LTTE-Kinderheim verbracht. Auch seine anfänglichen Fluchthelfer seien LTTE-Mitglieder gewesen. Es müsse deshalb angenommen werden, dass er bei einer Rückkehr nach Sri Lanka mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit selbst als Mitglied der LTTE angesehen oder dessen zumindest verdächtigt würde. Dass er selbst nicht politisch aktiv gewesen sei und keine direkt auf ihn gerichteten Nachteile erlitten habe, vermöge daran nichts zu ändern. Seine Minderjährigkeit und die fragile Gesundheit hätten eine Rekrutierung und eine eigene aktive politische Tätigkeit gar nicht erlaubt. Es sei jedoch davon auszugehen, dass seine politische Haltung mit derjenigen seiner Familienmitglieder gleichgesetzt und ihm deren Tätigkeiten zugerechnet würden. Aufgrund der gegenwärtigen Lage in Sri Lanka würde er damit mit grösster Wahrscheinlichkeit Opfer zielgerichteter Menschenrechtsverletzungen. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer die Kontrollen der sri-lan-kischen Armee habe passieren können, lasse keine Schlüsse auf die Wahrscheinlichkeit einer Verfolgung im Falle der Rückkehr nach Sri Lanka zu. In jener Zeit sei er ein begleiteter Minderjähriger gewesen, welcher aufgrund seiner Konstitution weit jünger gewirkt habe. Es sei deshalb nicht aussergewöhnlich, dass er die Kontrollen habe passieren können. Nach dem Gesagten sei davon auszugehen, dass er gestützt auf konkrete Indizien damit rechnen müsse, bei einer allfälligen Rückkehr mit grosser Wahrscheinlichkeit als mutmassliches Mitglied oder Sympathisant der LTTE Opfer von Verfolgung durch die sri-lankischen Behörden oder die Armee zu werden. Die Furcht vor unmittelbaren, ernsthaften Nachteilen sei objektiv und subjektiv begründet, damit erfülle der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft. Im Weiteren sei darauf hinzuweisen, dass er nach dem Verlust seiner Eltern und Geschwister und unterdessen auch seines Onkels in Sri Lanka über kein familiäres oder soziales Netz verfüge. Auch eine innerstaatliche Fluchtalternative sei ihm deshalb verwehrt.
E. 5.1
Der Beschwerdeführer bringt vor, wegen der Verbindung des Vaters und des Onkels zu den LTTE und weil er nach dem Bombenangriff im Jahre 2009 in einem LTTE-Kinderheim untergekommen und mithilfe von LTTE-Mitgliedern geflohen sei, habe er begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung durch die sri-lankischen Behörden. Er würde deshalb bei einer Rückkehr als Mitglied oder Sympathisant der LTTE betrachtet, und es würden ihm Tätigkeiten seiner Familienmitglieder zugerechnet werden.
E. 5.2
Vorweg hält das Gericht fest, dass für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft, um die es vorliegend geht, der Zeitpunkt des Asylentscheides massgeblich ist. Es ist zu prüfen, ob die Furcht vor Verfolgung in diesem Zeitpunkt (noch) besteht und begründet ist, wobei seit der Ausreise eingetretene Veränderungen der objektiven Situation im Verfolgerstaat zu Gunsten und zu Lasten der asylsuchenden Person zu berücksichtigen sind (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2005 Nr. 18). Dies bedeutet, dass die Furcht vor Verfolgung im Zeitpunkt der Flucht aus dem Verfolgerstaat bestanden und bis zum Zeitpunkt des Asylentscheides angedauert haben muss oder (bei Nachfluchtgründen) später entstanden ist. Ist die Verfolgungsgefahr, welche im Zeitpunkt der Ausreise noch bestanden hat, im Zeitpunkt des Entscheides über die Flüchtlingseigenschaft weggefallen, fehlt es an der erforderlichen Aktualität.
E. 5.3
Der Bürgerkrieg in Sri Lanka, ein bewaffneter Konflikt zwischen tamilischen Separatisten, vor allem der LTTE, auf der einen und dem sri-lankischen Militär sowie diversen paramilitärischen singhalesischen und tamilischen Anti-LTTE-Einheiten auf der anderen Seite wurde am 19. Mai 2009 nach dem militärischen Sieg der sri-lankischen Armee offiziell für beendet erklärt. Seither ist das Führungskader der LTTE der Berichterstattung zufolge ausgelöscht worden und von den LTTE gehen keine Verfolgungshandlungen mehr aus. Während sich die Sicherheitslage weitest-gehend stabilisiert hat, hat sich die Menschenrechtslage, namentlich hinsichtlich der Meinungsäusserungs- und Pressefreiheit, weiter verschlechtert (vgl. das zur Publikation vorgesehene Urteil E-6220/2006 vom 27. Oktober 2011, welches eine detaillierte und aktualisierte Lageanalyse beinhaltet).
E. 5.4
Bezüglich der vom Beschwerdeführer geltend gemachten Verfolgungsgefahr aufgrund einer vermeintlichen Zugehörigkeit zu den LTTE ist auf die Lageanalyse im vorerwähnten Urteil zu verweisen. Demnach besteht für Personen, welche auch nach Beendigung des Bürgerkriegs verdächtigt werden, mit den LTTE in Verbindung zu stehen beziehungsweise gestanden zu sein, eine erhöhte Verfolgungsgefahr. Nach Einschätzung des Bundesverwaltungsgerichts müssen auch Personen, die Opfer oder Zeuge der während oder nach dem Konflikt begangenen Menschenrechtsverletzungen geworden sind, sowie Personen, die entsprechende Übergriffe bei den Behörden zur Anzeige bringen, mit Repressalien beziehungsweise Verfolgungshandlungen seitens der sri-lankischen Sicherheitskräfte rechnen. Innerhalb der Risikogruppen muss im Einzelfall untersucht werden, ob die individuellen Begebenheiten eine asylrelevante Verfolgungsgefahr zu begründen vermögen.
E. 5.5.1
Im Folgenden ist demnach zu prüfen, inwieweit der Beschwerdeführer - als Angehöriger der von ihm geltend gemachten Risikogruppe - im Falle einer Rückkehr in sein Heimatland eine begründete Furcht vor asylbeachtlicher Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG hat.
E. 5.5.2
Bezüglich der befürchteten Verfolgung durch die staatlichen Sicherheitskräfte ist festzuhalten, dass er lediglich eine Nacht in einem LTTE-Camp und ungefähr 20 Tage in einem LTTE-Kinderheim verbracht hat und weder Mitglied der LTTE gewesen ist noch jemals für diese tätig war. Zwar wiesen sein Vater und sein Onkel Verbindungen zu den LTTE auf, aber es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass daraus eine Zugehörigkeit des damals noch minderjährigen Beschwerdeführers abgeleitet werden könnte. Er weist damit keine enge Verbindung zu den LTTE auf, welche ein Verfolgungsinteresse der sri-lankischen Behörden zu begründen vermöchte. Weiter ist nicht davon auszugehen, dass er den sri-lankischen Behörden als Zeuge von Menschenrechtsverletzungen bekannt ist. Beim Bombenanschlag vom (...) handelt es sich gemäss den Akten nicht um eine gezielt gegen seine Familie gerichtete Tat, welche mit ihm in Verbindung gebracht werden könnte. Es besteht deshalb auch in dieser Hinsicht keine Gefahr von Verfolgung oder Repressalien.
E. 5.5.3
Schliesslich gehen aus den Verfahrensakten auch keine Anhaltspunkte hervor, der Beschwerdeführer könnte während seines Aufenthaltes in der Schweiz nahe Kontakte zu den LTTE unterhalten haben. Der Umstand allein, dass er in der Schweiz ein Asylgesuch eingereicht hat, vermag seine Flüchtlingseigenschaft ebenfalls nicht zu begründen.
E. 5.5.4
Das Bundesverwaltungsgericht geht aufgrund der gesamten Aktenlage nicht davon aus, dass der Beschwerdeführer von den sri-lankischen Sicherheitskräften oder von paramilitärischen Gruppierungen gesucht beziehungsweise in Zukunft verfolgt wird. Nach den vorstehenden Ausführungen ist davon auszugehen, dass im heutigen Zeitpunkt nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit angenommen werden muss, dem Beschwerdeführer drohten bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat ernsthafte Nachteile im Sinne des Asylgesetzes.
E. 6
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen.
E. 7.1
Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 Abs. 1 AsylG). Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG, SR 142.20]).
E. 7.2
Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2009/50 E. 9 S. 733). Da er mit Verfügung des BFM vom 11. Dezember 2009 vorläufig aufgenommen wurde, erübrigen sich weitere Ausfüh­run­gen zur Frage der Durchführbarkeit des Vollzuges.
E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen.
E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwer-deführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), auf insgesamt Fr. 600.- festzusetzen (Art. 1 - 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) und mit dem am 1. Februar 2010 in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. (Dispositiv nächste Seite)
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